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An den/die Elternratsvorsitzende/n 

Chemnitz, September 2019

Sehr geehrte/r Elternratsvorsitzende/r, sehr geehrte Mitglieder des Elternrates,

herzlichen Glückwunsch zur Wahl als Elternvertreter Ihrer Schule und vielen 
Dank für Ihr Engagement! Als Vorsitzende/n des Elternrates Ihrer Schule  
begrüßen wir Sie als Mitglied im Kreiselternrat der Stadt Chemnitz.

Als Kreiselternrat vertreten wir die Interessen der Eltern aller Chemnitzer  
Schulen. Aktuell steht das Schulsystem in Chemnitz und ganz Sachsen vor  
vielfältigen Herausforderungen. 

Im vergangenen Schuljahr organisierten wir als Vorstand des Kreiselternrates 
Chemnitz ein erstes Bildungsforum unter dem Motto „Container und Quereinstei-
ger – Wie soll es weitergehen an Chemnitzer Schulen?“. Dort trafen sich unter 
anderem Mitglieder des Stadtrates, Vertreter des Schulamtes Chemnitz, des 
Landesamtes für Schule und Bildung sowie der GEW, um mit Eltern zu aktuellen 
Themen ins Gespräch zu kommen. Die dabei benannten Probleme und anste-
henden Aufgaben sollen auch im neuen Schuljahr aufgegriffen werden. Hierzu 
werden wir wieder mit den verschiedenen Gremien und Entscheidungsträgern 
sprechen und gemeinsam an Lösungen arbeiten.
Eines der wichtigsten Themen ist für uns dabei der andauernde Lehrermangel 
und die damit verbundenen Schwierigkeiten, die alle Schularten betreffen. Bei 
dem nicht nur aus unserer Sicht dringend notwendigen Ausbau der Lehreraus-
bildung an der TU Chemnitz scheint es zwar Fortschritte zu geben – bis aber 
wirklich nicht nur Grundschullehrer in Chemnitz ausgebildet werden, ist noch 
viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Wir bleiben dran!

Als Interessenvertreter der Eltern mit Kindern an Chemnitzer Schulen sind wir 
auf die Unterstützung und Informationen durch die Elternvertreter und die Eltern 
angewiesen. Nur so können wir die Themen, Meinungen und Anliegen der Eltern 
gegenüber den Entscheidungsträgern und in Gremien vertreten. 
An dieser Stelle ein herzlicher Dank an alle Eltern, die im vergangenen Schuljahr 
vertrauensvoll mit Fragen an uns herangetreten sind bzw. uns ein Feedback zu 
unserer Arbeit gegeben haben. 

– Lesen Sie bitte auch die zweite Seite... –



www.ker-c.de

Wir freuen uns auch in diesem Schuljahr auf Ihre Mitarbeit im Kreiselternrat 
Chemnitz und darauf, mit Ihnen zu unserer Vollversammlung 

am Dienstag, den 29.10.2019 um 19 Uhr 
im Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium 
Haus 1 – Aula
Hohe Straße 25 · 09112 Chemnitz 

persönlich ins Gespräch zu kommen!

Herzliche Grüße 
Der Vorstand des Kreiselternrates Chemnitz

Anlagen:
• Einladung zur Vollversammlung des Kreiselternrates am 29.10.2019
• Wichtige Ansprechpartner für Elternvertreter der Chemnitzer Schulen
• Hinweise zur Durchführung von Wahlen zum Klassenelternsprecher und 
 Elternratsvorsitzenden sowie deren Stellvertreter
• Einladung zum Themenabend „Elternvertreter – was nun“ am 26.09.2019
• Auszüge aus dem Schulgesetz Sachsen, der Elternmitwirkungsverordnung 
 und der Schulkonferenzverordnung

KREISELTERNRAT 
CHEMNITZ
www.ker-c.de
vorstand@ker-c.de

Simone Lippert 
Vorsitzende
AG Förderschulen
Ingo Roscher
Stellvertreter
AG Gymnasien

Jacqueline Korndörfer
AG Grundschulen
Anna Herrmann
AG Oberschulen
Ines Weber 
AG Berufsschulen
Thomas Brewig
AG Gymnasien
Betreuung Webseite
Andra Ittner
AG Gymnasien



Kreiselternrat Chemnitz
Interessenvertretung der Eltern aller Chemnitzer Schulen

KREISELTERNRAT 
CHEMNITZ

EHRENAMT

LEHRERAUSBILDUNG

LÄNGER 
GEMEINSAM 
LERNENKLASSENFAHRT

CONTAINER
INTEGRATION

SCHÜLERBEFÖRDERUNG

GANZTAGSANGEBOTE

SCHULPFLICHT

LE
HR

PL
AN EN

G
AG

EM
EN

T

EL
TE

RN
M

IT
W

IR
KU

NG

SCHUL-
KONFERENZ

ELTERNABEND
SCHULSPEISUNG TE

AM
W

O
RK

BILDUNG
SBERICHT

BEG
ABTEN

FÖ
RDERU

N
G

B
ILD

U
N

G
SPO

LITIK

SCHULNEUBAU

SCHULSPORT

STUNDENTAFEL

TURNHALLEN

ELTERNARBEIT GE
M

EI
NS

AM

DIGITALPAKT

BERUFSORIENTIERUNG

BILDUNGSZIEL

LEHRERMANGEL
BILDUNGSAUFTRAG

QUEREINSTEIGER

LERNFÖRDERUNG

SCHÜLER

INKLUSION

HAUSAUFGABEN

KER-C – Vorstand   |    Friedensplatz 1 · 09111 Chemnitz   |   www.ker-c.de   |   vorstand@ker-c.de

KREISELTERNRAT 
CHEMNITZ
www.ker-c.de
vorstand@ker-c.de

Simone Lippert 
Vorsitzende
AG Förderschulen
Ingo Roscher
Stellvertreter
AG Gymnasien

Jacqueline Korndörfer
AG Grundschulen
Anna Herrmann
AG Oberschulen
Ines Weber 
AG Berufsschulen
Thomas Brewig
AG Gymnasien
Betreuung Webseite
Andra Ittner
AG Gymnasienwww.ker-c.de

An den/die Elternratsvorsitzende/n 

Chemnitz, September 2019

Einladung zur 
1. Mitgliederversammlung des Kreiselternrates Chemnitz 
im Schuljahr 2019/20

Sehr geehrte / r Elternratsvorsitzende / r,
ich möchte Sie oder einen Vertreter des Elternrates Ihrer Schule im Namen des Vorstan-
des recht herzlich zur ersten Mitgliederversammlung in diesem Schuljahr einladen.
Sie findet statt:

 Termin: Dienstag, dem 29. Oktober 2019, 19.00 Uhr
 Ort:  Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium 
   Haus 1 – Aula
   Hohe Straße 25 · 09112 Chemnitz

Als Tagesordnung ist vorgesehen:

 1. Informationen über die Arbeit des KER-C im Schuljahr 2018/2019
 2. Informationen über die Arbeit des LER im Schuljahr 2018/2019
 3. Wahlen des KER-C
 4. Fragen aus den Schulen

Mit freundlichen Grüßen

Simone Lippert
Vorsitzende Kreiselternrat Chemnitz
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Wichtige Ansprechpartner für Elternvertreter 
der Chemnitzer Schulen

Kreiselternrat Chemnitz
Vertretung der Eltern aller Chemnitzer Schulen
Friedensplatz 1  |  09111 Chemnitz
Internet: www.ker-c.de
Mail: vorstand@ker-c.de

Landeselternrat Sachsen
Postfach 10 09 10  |  01079 Dresden
Internet:  www.landeselternrat-sachsen.de
Mail:  vorstand@ler-sachsen.de

Geschäftsstelle des Landeselternrates Sachsen
Hoyerswerdaer Straße 1  |  01099 Dresden
Tel: 0351 5634732
Mail:  landeselternrat@smk.sachsen.de

Stadtelternrat Chemnitz
Interessenvertretung der Eltern und Kinder der Stadt Chemnitz für Kindertagesstätten und Horte
Internet:  http://www.stadtelternrat-chemnitz-2014.de/
Mail:  chemnitz-stadtelternrat@web.de

Stadtschülerschaftsrat Chemnitz
Friedensplatz 1  |  09111 Chemnitz
Internet: www.ssr-chemnitz.de

Stadt Chemnitz
Schulamt
zuständig für Schulnetzplanung, Ausstattung der Schulen, Schülerbeförderung etc.
Friedensplatz 1  |  09111 Chemnitz
Tel:  0371 4884001
Mail:  schulamt@stadt-chemnitz.de 

Stadt Chemnitz
Gebäudemanagement und Hochbau
zuständig für die Schulgebäude, Gebäudeausstattung etc.
Friedensplatz 1  |  09111 Chemnitz
Tel.:  0371 4886501
Mail:  gmh@stadt-chemnitz.de

Stadt Chemnitz
Grünflächenamt
Friedensplatz 1  |  09111 Chemnitz
Tel:  0371 4886701
Mail: gruenflaechenamt@stadt-chemnitz.de

Landesamt für Schule und Bildung - LaSuB
Standort Chemnitz
Hausadresse: 
Annaberger Straße 119  |  09120 Chemnitz
Postadresse: 
Postfach 13 34  |  09072 Chemnitz
Tel:  0371 5366-0
Internet:  www.lasub.smk.sachsen.de/chemnitz
Mail:  poststelle@lasub.smk.sachsen.de

Elternmitwirkung Sachsen
Seminare für Elternvertreter
Geschäftsstelle:
Hoyerswerdaer Straße 1  |  01099 Dresden
Tel:  0351 56347 45
Internet:  www.elternmitwirkung-sachsen.de
Mail:  emm@elternmitwirkung-sachsen.de oder antje.wild@smk.sachsen.de

Gesetzestexte (Schulgesetz Sachsen, Elternmitwirkungsverordnung, Schulkonferenzverordnung 
etc.) unter: www.revosax.sachsen.de
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Hinweise zu den Wahlen von Klassenelternsprecherinnen 
und -sprechern, Elternratsvorsitzenden sowie 
deren Stellvertreterinnen und Stellvertretern

Grundlagen:
Sächsisches Schulgesetz
Elternmitwirkungsverordnung und Schulkonferenzverordnung in der jeweils aktuell 
gültigen Version, nachlesbar unter www.revosax.sachsen.de
(Irrtümer und Fehler sind vorbehalten, in Zweifelsfragen gilt jeweils das entsprechende 
gültige Gesetz bzw. die Verordnung)

Allgemeine Hinweise zu den Wahlen
-  die Einladung zum Elternabend bzw. zur Elternratssitzung ist spätestens zwei Wochen 
 vor dem Termin an die Eltern zu versenden
-  die Wahlen sind grundsätzlich geheim, durch einstimmigen Beschluss des Gremiums ist 
 eine offene Wahl möglich
-  die Wahlen erfolgen in der Regel für eine Amtszeit von einem Jahr; es ist möglich diese Zeit 

durch Beschluss auf zwei Jahre zu verlängern, dies muss aber vor der Wahl abgestimmt 
 werden
-  „wählen“ und „gewählt werden“ kann nur ein sorgeberechtigter Elternteil pro Schüler 
 (Ausschlussgründe zur Wählbarkeit siehe § 3 EMVO)
-  eine Person kann nicht in verschiedenen Klassen der Schule zum Elternsprecher bzw. 
 Stellvertreter gewählt werden
-  zur Durchführung der Wahl sollte eine Wahlkommission benannt werden
-  die Wahlen erfolgen als Direktwahl, d.h. zunächst wird der / die Elternsprecher / in durch 
 das Gremium gewählt, dann Stellvertreter / in
-  gewählt ist, wer die einfache Mehrheit der Stimmen erhält (siehe auch § 6 EMVO)
-  zur Vermeidung von Unklarheiten bzw. für den Fall, dass Elternvertreter später in den 
 Kreiselternrat oder in den Landeselternrat gewählt werden, ist es anzuraten ein schriftliches 
 Wahlprotokoll auszufertigen

 Weitere Informationen des Landeselternrates zum Ablauf der Wahlen sowie Vorlagen für  
Wahlprotokolle sind abrufbar unter www.ler-sachsen.de und www.ker-c.de

Termin Inhalt
1. bis 4. Woche  
nach Schuljahresbeginn

Klassenelternversammlung / Klassenelternabend
> Wahl von Elternsprecher / in und Stellvertreter / in

5. bis 7. Woche  
nach Schuljahresbeginn

Elternratssitzung der Schule
>  Wahl des / der Vorsitzenden des Elternrates und dessen 

bzw. deren Stellvertreter bzw. Stellvertreterin
>  Wahl der Vertreter des Elternrates in der Schulkonferenz
>  ggf. Wahl des Vertreters im Kreiselternrat

8. bis 10. Woche  
nach Schuljahresbeginn

Sitzung des Kreiselternrates
>  Wahl des / der Vorsitzenden des Kreiselternrates und 

dessen bzw. deren Stellvertreter bzw. Stellvertreterin
>  Wahl der Vertreter für den Landeselternrat



Geschäftsstelle der Elternmitwirkungsmoderatoren  
Hoyerswerdaer Str. 1, 01099 Dresden  
Postfach 10 09 10, 01079 Dresden 

 Tel . 0351 56347-45  Fax  -33 
antje.wild@smk.sachsen.de 

www.elternmitwirkung-sachsen.de 

Elternvertreter—was nun?  
Rechte und Aufgaben der Elternvertreter 

Wir laden Sie herzlich zu einem Themenabend in der Stadt Chemnitz ein: 
 
  26.09.2019, 19 Uhr, Chemnitz  
  Dr.-Wilhelm-André-Gymnasium, Henriettenstraße 35,  
  09112 Chemnitz  
 
  Weitere Termine an anderen Orten unter www.elternmitwirkung-sachsen.de 

Themen sind: 
 Elternmitwirkung im Sächsischen Schulrecht (EMVO, SächsSchulG) 
 Rechte und Aufgaben der Elternvertreter (Mitwirkung auf Klassen-, Schul-, Kreis- und Landes-
 ebene, Organe der Elternvertretung, Schulkonferenz). 
 
Die Veranstaltung wird von zwei Elternmitwirkungsmoderatoren aus der Region durchgeführt. Wir sind 
ein Unterstützungsangebot an sächsischen Schulen und bieten Ihnen Fortbildungen an, um Sie für El-
ternarbeit an Ihrer Schule fit zu machen. Die Veranstaltung ist kostenfrei und dauert ca. 2 Stunden. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
Bitte melden Sie sich zur Veranstaltung an:  
 
chemnitz@emm.lernsax.de  



SÄCHSISCHES SCHULGESETZ (Auszüge)   |   revosax. sachsen.de (Download - Stand 14.08.2019)

Sächsisches
Schulgesetz
SächsSchulG

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen

Sächsisches Schulgesetz – SächsSchulG

Vollzitat: Sächsisches Schulgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. September 2018 (SächsGVBl. S. 648), das durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 782) geändert worden ist
(Auszüge)

6. Teil – Schulverfassung 
1. Abschnitt – Konferenzen 

§ 43 Schulkonferenz 
(1) Die Schulkonferenz ist das gemeinsame Organ der Schule. Aufgabe der Schulkonferenz 

ist es, das Zusammenwirken von Schulleitung, Schulträger, Lehrern, Eltern und Schülern zu 
fördern, gemeinsame Angelegenheiten des Lebens an der Schule zu beraten und dazu Vor-
schläge zu unterbreiten. Die Schulkonferenz kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

(2) Beschlüsse der Lehrerkonferenzen in folgenden Angelegenheiten bedürfen des Einverständ-
nisses der Schulkonferenz: 
1. wichtige Maßnahmen für die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Schule, insbesondere 

das Schulprogramm; 
2. Maßnahmen der Qualitätssicherung, insbesondere zur internen Evaluation; 
3. Erlass der Hausordnung; 
4. schulinterne Grundsätze zur Aufteilung der der Schule zur eigenen Bewirtschaftung zuge-

wiesenen Haushaltsmittel sowie ein schulinterner Haushaltsplan; 
5. Stellungnahme zu Beschwerden von Schülern, Eltern, Auszubildenden, Ausbildenden 

oder Arbeitgebern, sofern der Vorgang eine über den Einzelfall hinausgehende Bedeu-
tung hat; 

6. das Angebot der nicht verbindlichen Unterrichts- und Schulveranstaltungen; 
7. schulinterne Grundsätze für außerunterrichtliche Veranstaltungen (zum Beispiel Klassen-

fahrten, Wandertage); 
8. Ausnahmen zur Überschreitung der Klassenobergrenze; 
9. Beschlüsse zur einheitlichen Durchführung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften; 
10. Schulpartnerschaften; 
11. Kooperationen mit anderen Schulen sowie außerschulischen Partnern wie Hochschulen, 

der Berufsakademie, Forschungseinrichtungen, Vereinen oder Verbänden; 
12. Stellungnahmen der Schule zur 
 a) Änderung der Schulart sowie der Teilung, Zusammenlegung oder Erweiterung der 

Schule; 
 b) Aufnahme jahrgangsübergreifenden Unterrichts; 
 c) Durchführung von Schulversuchen; 
 d) Namensgebung der Schule; 
 e) Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben an der Schule; 
 f) Anforderung von Haushaltsmitteln; 
 g) Anwendung der pauschalisierten Zuweisung von Lehrerarbeitsvermögen gemäß § 3b 

Absatz 6; 
13. Erhebung von Kostenbeiträgen gemäß § 38 Absatz 2 Satz 4 und gegebenenfalls deren 

Höhe. 
Verweigert die Schulkonferenz ihr Einverständnis und hält die Lehrerkonferenz an ihrem 
Beschluss fest, ist die Schulkonferenz erneut zu befassen. Hält die Schulkonferenz ihren Be-
schluss aufrecht, kann der Schulleiter die Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde einholen. 
Darüber hinaus ist die Schulkonferenz vor der Bestellung der Schulleitung anzuhören. 

(3) Der Schulkonferenz gehören in der Regel an: 
1. der Schulleiter als Vorsitzender ohne Stimmrecht; 
2. vier Vertreter der Lehrer; 
3. ein Vertreter der Eltern als stellvertretender Vorsitzender, in der Regel der Vorsitzende des 

Elternrats, und drei weitere Vertreter der Eltern; 
4. vier Vertreter der Schüler, in der Regel der Schülersprecher und drei weitere Vertreter der 

Schüler, die mindestens der Klassenstufe 7 angehören müssen; 
5. bis zu vier Vertreter des Schulträgers. 
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Die Vertreter des Schulträgers haben Stimmrecht bei Angelegenheiten gemäß Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3, 6, 8 und 10 bis 13 sowie bei Angelegenheiten, welche die sächlichen Kosten der 
Schule betreffen; im Übrigen haben sie eine beratende Stimme. Mit beratender Stimme können 
außerdem ein Schulsozialarbeiter, je ein Vertreter des Schulfördervereins oder der Schulförder-
vereine, bei Grundschulen je ein Vertreter des Horts oder der Horte, mit dem oder mit denen die 
Schule zusammenarbeitet, bei berufsbildenden Schulen je zwei Vertreter der Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerorganisationen sowie an Sorbischen Schulen und an Schulen mit sorbischsprachigem 
Angebot je ein Vertreter der Interessenvertretung der Sorben nach § 5 des Sächsischen Sorben-
gesetzes an den Sitzungen teilnehmen. 

(4)  Bei Schulen ohne Elternrat treten an die Stelle der Elternvertreter weitere Schülervertreter; bei 
Schulen ohne Schülerrat treten an die Stelle der Schülervertreter weitere Elternvertreter. Die 
Zahl der Vertreter gemäß Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und 3 oder 4 erhöht sich in der Regel 
auf jeweils sechs. Die Zahl der Vertreter gemäß Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 erhöht sich in der 
Regel auf bis zu sechs. 

(5)  Die Gesamtlehrerkonferenz, der Elternrat und der Schülerrat wählen jeweils ihre Vertreter und 
deren Stellvertreter. 

(6)  Die Schulkonferenz wird vom Vorsitzenden einberufen und tritt mindestens einmal im Schul-
halbjahr zusammen. Eine Sitzung ist unverzüglich einzuberufen, wenn dies mindestens ein 
Fünftel der Mitglieder nach Absatz 3 Satz 1 unter Angabe der Verhandlungsgegenstände 
beantragt. 

(7)  Die oberste Schulaufsichtsbehörde regelt, soweit erforderlich, durch Rechtsverordnung Ein-
zelheiten der Schulkonferenz, insbesondere 
1. die Zahl der Mitglieder der Schulkonferenz bei kleineren Schulen, wobei das Verhältnis 

der einzelnen Gruppen zueinander Absatz 3 Satz 1 entsprechen muss; 
2. die Wahl der Mitglieder und ihrer Stellvertreter, die Dauer der Amtszeit und die Geschäfts-

ordnung; 
3. eine Anpassung der Schulkonferenzen an die besonderen Verhältnisse der Förderschu-

len; 
4. die Übertragung des Stimmrechts nach Absatz 3 Satz 2 auf einen oder mehrere Vertreter 

des Schulträgers, insbesondere Form und Nachweis der Übertragung sowie Verfahren 
der Stimmabgabe. 

§ 44 Lehrerkonferenzen 
(1) Lehrerkonferenzen sind die Gesamtlehrerkonferenz und die Teilkonferenzen, insbesondere 

die Fachkonferenz und die Klassenkonferenz. Die Lehrerkonferenzen beraten und beschlie-
ßen alle wichtigen Maßnahmen, die für die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule not-
wendig sind. Dabei beachten sie den durch Rechtsvorschriften und Verwaltungsanordnungen 
gesetzten Rahmen sowie die pädagogische Verantwortung des einzelnen Lehrers. 

(2) Ist der Schulleiter der Auffassung, dass ein Konferenzbeschluss gegen eine Rechtsvorschrift 
oder eine Verwaltungsanordnung verstößt, trifft er die Entscheidung. 

(3) Die oberste Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere 
über Bildung von Teilkonferenzen, Aufgaben, Zusammensetzung einschließlich Vorsitz, Mit-
gliedschaft sowie Teilnahmerecht und -pflicht, Stimmrecht, Bildung von Ausschüssen sowie 
Verfahren der Lehrerkonferenzen zu regeln. Dabei wird auch geregelt, welche Teilkonferenz 
an die Stelle der Klassenkonferenz tritt, wenn in Jahrgangsstufen unterrichtet wird. 

2. Abschnitt – Mitwirkung der Eltern 

§ 45 Elternvertretung 
(1) Die Eltern haben das Recht und die Aufgabe, an der schulischen Erziehung und Bildung 

mitzuwirken. Die gemeinsame Verantwortung von Eltern und Schule für die Erziehung und Bil-
dung der Schüler erfordert ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit. Schule und Eltern unterstüt-
zen sich bei der Erziehung und Bildung. 

(2) Das Recht und die Aufgabe, die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schule zu fördern und 
mitzugestalten, nehmen die Eltern 
1. in der Klassenelternversammlung, durch den Klassenelternsprecher, die Elternräte und 

die Vorsitzenden der Elternräte (Elternvertretung); 
2. in der Schulkonferenz und 
3. im Landesbildungsrat 

 wahr. Dazu werden Fortbildungen für Elternvertreter angeboten. 
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(3)  Für Klassen und Jahrgangsstufen, in denen zum Schuljahresbeginn mehr als die Hälfte der 
Schüler volljährig ist, wird keine Elternvertretung gebildet. 

(4)  Angelegenheiten einzelner Schüler kann die Elternvertretung nur mit Zustimmung der Eltern 
dieser Schüler behandeln. 

(5)  Eltern im Sinne dieses Gesetzes sind die Personensorgeberechtigten. 

§ 46 Klassenelternversammlung, Klassenelternsprecher 
(1)  Die Eltern der Klasse oder Jahrgangsstufe bilden die Klassenelternversammlung. Die Lehrer 

der Klasse oder Jahrgangsstufe sind zur Teilnahme an Sitzungen der Klassenelternversamm-
lung verpflichtet, falls dies erforderlich ist. 

(2)  Die Klassenelternversammlung dient der Information und dem Meinungsaustausch über alle 
schulischen Angelegenheiten, insbesondere über die Unterrichts- und Erziehungsarbeit in 
der Klasse oder Jahrgangsstufe. Sie hat auch die Aufgabe, bei Meinungsverschiedenheiten 
zwischen Eltern und Lehrern zu vermitteln. 

(3)  Die Klassenelternversammlung hat unverzüglich nach Beginn des Schuljahres den Klassenel-
ternsprecher und dessen Stellvertreter aus ihrer Mitte zu wählen. 

(4)  Vorsitzender der Klassenelternversammlung ist der Klassenelternsprecher. Die Klasseneltern-
versammlung tritt mindestens einmal im Schulhalbjahr zusammen. 

§ 47 Elternrat 
(1)  Die Klassenelternsprecher bilden den Elternrat der Schule. 
(2)  Dem Elternrat obliegt die Vertretung der Interessen der Eltern gegenüber der Schule, dem 

Schulträger und den Schulaufsichtsbehörden. Er hat gegenüber der Schulleitung ein Aus-
kunfts- und Beschwerderecht. Vor Beschlüssen der Lehrerkonferenzen, die von grundsätzli-
cher Bedeutung für die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Schule sind, ist ihm Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. 

(3)  Der Elternrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 

§ 48 Kreiselternrat 
(1)  Die Vorsitzenden der Elternräte aller Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft im Gebiet 

eines Landkreises oder einer Kreisfreien Stadt bilden den Kreiselternrat. Jeder Vorsitzende 
eines Elternrates kann sich im Kreiselternrat durch ein anderes Mitglied, das aus der Mitte 
des Elternrates gewählt wird, vertreten lassen. Besteht an einer Schule in freier Trägerschaft 
kein Elternrat, kann die Schule einen von den Eltern aus ihrer Mitte gewählten Elternvertreter 
entsenden. 

(2)  Der Kreiselternrat vertritt die schulischen Interessen der Eltern aller Schulen in öffentlicher und 
freier Trägerschaft seines Bereichs. Ferner hat er die Aufgabe der Koordination und Unterstüt-
zung der Arbeit der Elternräte der Schulen. 

(3)  Der Kreiselternrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 

§ 49 Landeselternrat 
(1)  Der Landeselternrat besteht aus gewählten Vertretern der Kreiselternräte. Hinzu kommt ein 

von den Eltern aus ihrer Mitte gewählter Vertreter der Schulen im sorbischen Siedlungsgebiet. 
(2)  Der Landeselternrat vertritt die schulischen Interessen der Eltern aller Schulen in öffentlicher 

und freier Trägerschaft und berät die oberste Schulaufsichtsbehörde in allgemeinen Fragen 
des Erziehungs- und des Unterrichtswesens; er kann Vorschläge und Anregungen unterbrei-
ten. 

(3)  Der Landeselternrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter und 
schlägt Vertreter für den Landesbildungsrat vor. 

§ 50 Ausführungsvorschriften 
Die oberste Schulaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Einzelheiten der 
Elternmitwirkung zu regeln, insbesondere die Zusammensetzung, Mitgliedschaft, Zuständigkeit, 
Wahl, Dauer der Amtszeit und Geschäftsordnung der Elternvertretungen sowie die Finanzierung 
der Tätigkeit der Elternvertretungen. Dabei wird auch geregelt, welches Gremium an die Stelle der 
Klassenelternversammlung tritt, wenn in Jahrgangsstufen unterrichtet wird. 
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Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums  
für Kultus über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen  
im Freistaat Sachsen

Elternmitwirkungsverordnung – EMVO

Vollzitat: Elternmitwirkungsverordnung vom 5. November 2004 
(SächsGVBl. S. 592), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. Juni 2017 
(SächsGVBl. S. 374) geändert worden ist
(Auszüge)

Teil 1 – Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Grundsätze  
(1)  Elternvertretungen sind unabhängige, von den Eltern selbst gewählte oder gebildete Organe. 

Die Tätigkeit im Rahmen der §§ 45 bis 49 des Sächsischen Schulgesetzes als Elternvertreter 
ist ehrenamtlich. 

(2)  Die Organe der Elternmitwirkung sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen des Säch-
sischen Schulgesetzes und dieser Verordnung von allen am Schulleben Beteiligten und den 
Schulaufsichtsbehörden zu unterstützen. 

(3)  Die Elternvertreter sind in ihren Entscheidungen der Elternschaft der Schule verpflichtet. Sie 
sind bei der Ausübung ihrer Rechte frei von Weisungen durch Schule, Schulaufsichtsbehör-
den und sonstige Behörden. 

(4)  Elternvertreter haben über die ihnen bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen 
Angelegenheiten auch nach der Beendigung ihrer Amtszeit Verschwiegenheit zu bewahren. 
Dies gilt nicht für offenkundige Tatsachen und Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung nach 
keiner vertraulichen Behandlung bedürfen.1 

§ 2 Eltern-Lehrer-Gespräch 
Unbeschadet dienstlicher Regelungen stehen die Lehrer den Eltern in Sprechstunden zur ge-
genseitigen persönlichen Aussprache und Beratung zur Verfügung. Das Nähere bestimmt die 
jeweilige Schule. 

Teil 2 – Organe der Elternmitwirkung 

Abschnitt 1 – Klassenelternversammlung und Klassenelternsprecher 

§ 3 Wahl und Wählbarkeit 
(1)  Die Klassenelternversammlung gemäß § 46 Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen Schulgesetzes 

tritt unverzüglich, spätestens jedoch bis zum Ablauf der vierten Unterrichtswoche nach Schul-
jahresbeginn, zur Wahl des Klassenelternsprechers und dessen Stellvertreters zusammen. 

(2)  Wahlberechtigt sind die Eltern jedes Schülers der Klasse. Wählbar sind alle Wahlberechtigten, 
ausgenommen: 
1.  der Schulleiter, der stellvertretende Schulleiter und die Lehrer der Schule sowie sonstige 

Personen, die an der Schule unterrichten; 
2.  die Ehegatten des Schulleiters, des stellvertretenden Schulleiters und der Lehrer, die die 

Klasse unterrichten; 
3.  die in einer Schulaufsichtsbehörde des Freistaates Sachsen tätigen Beamten oder ver-

gleichbaren Angestellten des höheren Dienstes; 
4.  die Ehegatten der für die Fach- und Dienstaufsicht über die Schule zuständigen Beamten 

oder vergleichbaren Angestellten; 
5.  die gesetzlichen Vertreter des Schulträgers, deren allgemeine Stellvertreter sowie die 

beim Schulträger für die Schulverwaltung zuständigen leitenden Beamten oder vergleich-
baren Angestellten. 

(3)  Niemand kann an derselben Schule zum Klassenelternsprecher oder Stellvertreter mehrerer 
Klassen gewählt werden. 

FUSSNOTEN
1 § 1 geändert durch  

Artikel 1 der Verord-
nung vom 28. Juni 
2017 (SächsGVBl. 
S. 374)
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(4)  Eltern volljähriger Schüler, in deren Klasse noch eine Klassenelternversammlung gebildet 
wird, können an dieser mit beratender Stimme teilnehmen. 2 

§ 4 Amtszeit 
(1)  Die Klassenelternsprecher und deren Stellvertreter werden in der Regel für die Dauer eines 

Schuljahres gewählt. Soll die Amtszeit zwei Schuljahre umfassen, muss dies vor der Wahl 
bekannt gegeben werden. Die Amtszeit beginnt mit der Annahme der Wahl. Die Wiederwahl 
ist zulässig, solange die Wählbarkeit besteht. 

(2)  Klassenelternsprecher, deren Amtszeit abgelaufen oder deren Amt erloschen ist, versehen ihr 
Amt bis zur Neuwahl der Klassenelternsprecher geschäftsführend weiter. Das gilt auch dann, 
wenn sie nicht mehr wählbar sind. 

(3)  Das Amt des Klassenelternsprechers erlischt vor Ablauf der Amtszeit mit dem Verlust der 
Wählbarkeit für dieses Amt oder seinem Rücktritt. In diesen Fällen ist für die verbleibende 
Amtszeit ein Nachfolger zu wählen. 

(4)  Klassenelternsprecher und Stellvertreter können vor Ablauf der Amtszeit dadurch abberufen 
werden, dass die Mehrheit der Wahlberechtigten einen Nachfolger für den Rest der laufenden 
Amtszeit wählt. Die Wahl muss erfolgen, wenn ein Drittel der Wahlberechtigten schriftlich da-
rum ersucht. Für die Einladung und Vorbereitung der Wahl sorgt der Stellvertreter; es gilt § 5 
Abs. 3. 

§ 5 Wahlvorbereitung 
(1)  Zur Wahl des Klassenelternsprechers und dessen Stellvertreters lädt der geschäftsführende 

Amtsinhaber, im Verhinderungsfall sein Stellvertreter, ein und bereitet sie vor. 
(2)  In neu gebildeten Klassen lädt der Vorsitzende des Elternrates oder ein von ihm vorläufig 

bestimmter Klassenelternsprecher zur ersten Wahl ein. Nimmt der Elternratsvorsitzende diese 
Aufgabe nicht wahr oder gibt es ihn nicht, obliegt die Einladung und Vorbereitung dem Klas-
senlehrer oder einem vom Schulleiter bestimmten Lehrer. 

(3)  Die Einladungsfrist beträgt zwei Wochen. 

§ 6 Abstimmungsgrundsätze 
(1)  Die Wahlen sind geheim. Sie können offen erfolgen, wenn alle Wahlberechtigten dem zustim-

men. 
(2)  Die Eltern eines Schülers haben zusammen nur eine Stimme. Die Übertragung des Stimm-

rechts und die Beschlussfassung auf schriftlichem Wege ist nicht zulässig. 
(3)  Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen der anwesenden Mitglieder auf 

sich vereint. Bei Stimmengleichheit erfolgt Stichwahl, bei erneuter Stimmengleichheit entschei-
det das Los. 

§ 7 Wahlanfechtung 
(1)  Über Einsprüche gegen die Wahl entscheidet der Elternrat, soweit die Wahlordnung nichts 

anderes vorschreibt. 
(2)  Die Wahl kann nicht deshalb angefochten werden, weil sie später als bis zum Ablauf der vier-

ten Unterrichtswoche nach Schuljahresbeginn durchgeführt wurde. 

§ 8 Wahlordnung 
Der Elternrat kann durch Wahlordnung nähere Regelungen erlassen über: 

1.  die Dauer der Amtszeit der Klassenelternsprecher und deren Stellvertreter; 
2.  die Form der Einladung, wobei bestimmt werden kann, dass die Einladung über die Schü-

ler erfolgt; 
3.  eine Neuwahl für den Fall, dass der Klassenelternsprecher und dessen Stellvertreter vor 

Ablauf der Amtszeit aus ihren Ämtern ausscheiden; 
4.  das Verfahren für die Einsprüche gegen die Wahl. 

FUSSNOTEN
2 § 3 geändert durch 

Artikel 1 der Verord-
nung vom 28. Juni 
2017 (SächsGVBl. 
S. 374)
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§ 9 Sitzungen 
(1)  Die Klassenelternversammlung tagt nicht öffentlich. 
(2)  Der Klassenelternsprecher lädt zu den Sitzungen der Klassenelternversammlung ein, bereitet 

sie vor und leitet sie. 
(3)  Hält der Klassenelternsprecher die Teilnahme von Lehrern der Klasse für erforderlich, lädt er 

sie mit gleicher Frist wie die Eltern unter Mitteilung der Tagesordnung ein. 
(4)  Die Klassenelternversammlung kann weitere Personen ohne Stimmrecht zu Sitzungen einladen. 

§ 10 Informationsrecht 
Der Klassenlehrer hat den Klassenelternsprecher über alle die Klasse gemeinsam interessierende 
Fragen zu unterrichten. Dazu zählen insbesondere Fragen zu Lehrplänen, Lehr- und Lernmateriali-
en sowie zu Grundsätzen der Leistungsermittlung und -bewertung. 

§ 11 Jahrgangselternsprecher 
Wird der Unterricht in Jahrgangsstufen erteilt, treten an Stelle der Klassenelternvertretung 
Jahrgangselternvertretungen. Die Eltern wählen jeweils für 20 noch nicht volljährige Schüler 
eines Jahrgangs einen Jahrgangselternsprecher und deren Stellvertreter. Die §§ 3 bis 10 
gelten entsprechend.3 

Abschnitt 2 – Elternrat 

§ 12 Wahl und Amtszeit des Vorsitzenden 
(1)  Die Wahl des Vorsitzenden des Elternrates und dessen Stellvertreters gemäß § 47 Absatz 3 

des Sächsischen Schulgesetzes findet nach der Wahl der Klassenelternsprecher, spätestens 
jedoch bis zum Ablauf der siebten Unterrichtswoche nach Schuljahresbeginn, statt. Nach Ab-
lauf der Frist für die Wahl der Klassenelternsprecher ist die Wahl abweichend von Satz 1 auch 
dann zulässig, wenn noch nicht alle Klassenelternsprecher gewählt sind. § 6 Abs. 1 und 3 gilt 
entsprechend. 

(2)  Zum Vorsitzenden oder Stellvertreter kann nicht gewählt werden, wer bereits an einer anderen 
Schule desselben Schulträgers eines dieser Ämter innehat. 

(3)  Der Vorsitzende des Elternrates und dessen Stellvertreter werden in der Regel für die Dauer 
eines Schuljahres gewählt. Soll die Amtszeit zwei Schuljahre umfassen, muss dies vor der 
Wahl bekannt gegeben werden. Die Amtszeit beginnt mit der Annahme der Wahl. Die Wieder-
wahl ist zulässig, solange die Wählbarkeit besteht. § 4 Abs. 2, 3 und 4 gilt entsprechend.4 

§ 13 Geschäftsordnung 
Der Elternrat der Schule gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese regelt insbesondere das 
Nähere über: 
1.  das Verfahren bei der Wahl des Vorsitzenden, dessen Stellvertreters, der Vertreter der 

Eltern und deren Stellvertreter in der Schulkonferenz gemäß § 43 Abssatz 3 des Sächsi-
schen Schulgesetzes und der Vertreter in weiteren schulischen Gremien; 

2.  das Verfahren bei der Wahl für den Vertreter des Vorsitzenden des Elternrates im Kreisel-
ternrat gemäß § 48 Absatz 1 Satz 2 des Sächsischen Schulgesetzes; 

3.  die Form und die Frist für die Einladung, wobei bestimmt werden kann, dass die Einla-
dung über die Schüler erfolgen kann; 

4.  eine Neuwahl für den Fall, dass der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter oder ein Ver-
treter der Eltern oder dessen Stellvertreter in der Schulkonferenz vor Ablauf der Amtszeit 
aus ihren Ämtern ausscheiden; 

5.  eine Neuwahl für den Fall, dass der Vertreter im Kreiselternrat oder dessen Stellvertreter 
vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt ausscheidet; 

6.  das Verfahren bei Abstimmungen, insbesondere darüber, ob eine Abstimmung im Wege 
der schriftlichen Umfrage zulässig ist; 

7.  die Voraussetzungen, unter denen der Vorsitzende verpflichtet ist, den Elternrat einzube-
rufen; 

8.  die Beschlussfähigkeit des Elternrates; 
9.  das Verfahren über Einsprüche gegen die Wahlen gemäß Nummer 1 und 2; 
10.  die Form und Häufigkeit der Berichtspflicht gegenüber der Elternschaft der Schule; 

FUSSNOTEN
3 § 11 geändert durch 

Artikel 1 der Verord-
nung vom 28. Juni 
2017 (SächsGVBl. 
S. 374)

4 § 12 geändert durch 
Artikel 1 der Verord-
nung vom 28. Juni 
2017 (SächsGVBl. 
S. 374)
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11.  die Finanzierung der Tätigkeit des Elternrates 
   a)  durch die Möglichkeit, zur Deckung notwendiger Unkosten freiwillige Beiträge 
  zu erheben,   
 b)  durch die Möglichkeit, eine Elternkasse zu führen und die für eine geordnete 
 Kassenführung notwendigen Grundsätze zu erlassen.5 

§ 14 Sitzungen 
(1)  Der Elternrat der Schule tagt nicht öffentlich. 
(2)  Der Vorsitzende des Elternrates lädt zu den Sitzungen des Elternrates ein, bereitet sie vor und 

leitet sie. 
(3)  Der Schulleiter, im Verhinderungsfall sein Stellvertreter, nimmt an den Sitzungen des Eltern-

rates teil, wenn er mit gleicher Frist wie die Mitglieder des Elternrates unter Mitteilung der 
Tagesordnung eingeladen wird. 

(4)  Der Elternrat kann weitere Personen ohne Stimmrecht zu Sitzungen einladen. 

§ 15 Auskunfts- und Beschwerderecht 
(1)  Der Schulleiter unterrichtet den Elternrat rechtzeitig über alle wesentlichen Angelegenheiten 

und Entscheidungsprozesse der Schule. Er ist verpflichtet, dem Elternrat die notwendigen 
Auskünfte zu erteilen. Dies gilt insbesondere für das Einsehen und Überlassen von Gesetzen, 
Verordnungen und sonstigen Regelungen des Schulwesens. 

(2)  Für die Gelegenheit zur Stellungnahme gemäß § 47 Absatz 2 Satz 3 des Sächsischen Schul-
gesetzes ist der Elternrat rechtzeitig und umfassend zu informieren.6 

Abschnitt 3 – Kreiselternrat 

§ 16 Wahl und Amtszeit des Vorsitzenden 
(1)  Der Vorsitzende des bisherigen Kreiselternrates, im Verhinderungsfall dessen Stellvertre-

ter, lädt in der neuen Amtszeit zur ersten Sitzung des nach § 48 Absatz 1 des Sächsischen 
Schulgesetzes zu bildenden Kreiselternrates ein. Sollten der Vorsitzende des bisherigen 
Kreiselternrates und dessen Stellvertreter verhindert sein, gilt Absatz 2 entsprechend. Die 
Schulaufsichtsbehörde unterstützt den bisherigen Kreiselternratsvorsitzenden bei der organi-
satorischen Vorbereitung der Sitzung. 

(2)  Bei der erstmaligen Bildung eines Kreiselternrates übernimmt die Schulaufsichtsbehörde im 
Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Elternrates der Schule mit der größten Schülerzahl 
die Einladung und Vorbereitung der ersten Sitzung. 

(3)  Die Mitglieder des Kreiselternrates wählen aus ihrer Mitte spätestens bis zum Ablauf der zehn-
ten Unterrichtswoche nach Schuljahresbeginn, den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 
§ 12 Abs. 1 gilt entsprechend. 

(4)  Für die Amtszeit des Vorsitzenden und dessen Stellvertreters gilt § 4 und für die Wahlanfech-
tung § 7 entsprechend.7 

§ 17 Geschäftsordnung 
Der Kreiselternrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Für sie gilt § 13 entsprechend. 

§ 18 Sitzungen 
(1)  Der Vorsitzende des Kreiselternrates lädt zu den Sitzungen des Kreiselternrates ein, bereitet 

sie vor und leitet sie. 
(2)  Der Kreiselternrat kann weitere Personen ohne Stimmrecht zu Sitzungen einladen. 
(3)  In regelmäßigen Abständen, aber mindestens einmal im Schulhalbjahr, findet eine gemeinsa-

me Sitzung des Kreiselternrates und der Schulaufsichtsbehörde statt.8

 
§ 19 Arbeitskreise 
In den Kreiselternräten werden Arbeitskreise gebildet. Weitere Arbeitskreise können zeitweilig 
oder ständig eingerichtet werden.9 

FUSSNOTEN
5 § 13 geändert durch 

Artikel 1 der Verord-
nung vom 28. Juni 
2017 (SächsGVBl. 
S. 374)

6 § 15 geändert durch 
Artikel 1 der Verord-
nung vom 28. Juni 
2017 (SächsGVBl. 
S. 374)

7 § 16 geändert durch 
Artikel 1 der Verord-
nung vom 28. Juni 
2017 (SächsGVBl. 
S. 374)

8 § 18 geändert durch 
Artikel 1 der Verord-
nung vom 28. Juni 
2017 (SächsGVBl. 
S. 374)

9 § 19 geändert durch 
Artikel 1 der Verord-
nung vom 28. Juni 
2017 (SächsGVBl. 
S. 374)
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§ 20 Informations- und Anhörungsrecht 
(1)  Die Schulaufsichtsbehörde hat den Kreiselternrat über alle grundsätzlichen, die Schulen eines 

Landkreises oder einer Kreisfreien Stadt gemeinsam interessierende Fragen rechtzeitig zu 
unterrichten und ist verpflichtet, dem Kreiselternrat die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 

(2)  Der Kreiselternrat ist bei der Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen durch die 
Schulaufsichtsbehörde anzuhören, wenn die geplante Maßnahme vom genehmigten Teil-
schulnetzplan abweicht. § 10 der Sächsischen Schulnetzplanungsverordnung vom 10. Juli 
2017 (SächsGVBl. S. 395), in der jeweils geltenden Fassung, bleibt unberührt.10 

Abschnitt 4 – Landeselternrat 

§ 21 Mitglieder 
Der Landeselternrat besteht aus den gewählten Vertretern der Kreiselternräte und setzt sich für 
den Bereich der öffentlichen Schulen aus jeweils einem Vertreter 

1. der Grundschulen; 
2. der Förderschulen; 
3. der Oberschulen; 
4. der Gymnasien und 
5. der berufsbildenden Schulen 

je Kreiselternrat und für den Bereich der Schulen in freier Trägerschaft aus einem Vertreter je 
Kreiselternrat zusammen. Hinzu kommt ein Vertreter der Schulen im sorbischen Siedlungsgebiet. 
Jedes Mitglied des Landeselternrates hat einen Stellvertreter für den Verhinderungsfall.11 

FUSSNOTEN
10 § 20 geändert durch 

Artikel 1 der Verord-
nung vom 28. Juni 
2017 (SächsGVBl. 
S. 374)

11 § 21 neu gefasst 
durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 28. 
Juni 2017 (SächsGV-
Bl. S. 374)



SCHULKONFERENZVERORDNUNG (Auszüge)   |   revosax. sachsen.de (Download - Stand 14.08.2019)

Schulkonferenz-
Verordnung
SchulKonfVO

Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums 
für Kultus über Schulkonferenzen 

Schulkonferenzverordnung – SchulKonfVO1

Vollzitat: Schulkonferenzverordnung vom 1. August 1994 (SächsGVBl. S. 1450), 
die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 28. Juni 2017 
(SächsGVBl. S. 374) geändert worden ist
(Auszüge)

§ 1 Mitglieder der Schulkonferenz 
(1)  An Schulen, an denen die Zahl der Lehrerstellen zu gering ist, um die Besetzung der Schul-

konferenz gemäß § 43 Absatz 3 und 4 des Sächsischen Schulgesetzes zu ermöglichen, 
reduziert sich die Zahl der Mitglieder wie folgt: 
1. Die Schulkonferenz gemäß § 43 Absatz 3 des Sächsischen Schulgesetzes besteht bei 

Schulen mit weniger als fünf Lehrerstellen aus dem Schulleiter als Vorsitzenden und zwei 
Vertretern der Lehrer, dem Vorsitzenden des Elternrates als stellvertretenden Vorsit-
zenden und einem weiteren Vertreter der Eltern sowie dem Schülersprecher und einem 
weiteren Vertreter der Schüler. 

2. Die Schulkonferenz gemäß § 43 Absatz 4 des Sächsischen Schulgesetzes besteht bei 
Schulen mit weniger als sieben Lehrerstellen aus dem Schulleiter als Vorsitzenden und 
fünf Vertretern der Lehrer sowie dem Vorsitzenden des Elternrates oder dem Schüler-
sprecher als stellvertretenden Vorsitzenden und vier Vertretern des Elternrates oder des 
Schülerrates; 

 bei Schulen mit weniger als fünf Lehrerstellen reduziert sich die Zahl der Vertreter der 
Lehrer auf drei und die Zahl der Vertreter des Elternrates oder des Schülerrates auf zwei 
Vertreter. 

(2)  Die Lehrerstellen im Sinne des Absatzes 1 errechnen sich aus der Schulleiterstelle und der 
Zahl der Lehrer, die zu Beginn des Schuljahres an der Schule mit mindestens einem halben 
Lehrauftrag unterrichten. 2 

§ 2 Wahl der Vertreter der Lehrer und ihrer Stellvertreter 
(1)  Die Wahl der Vertreter der Lehrer in der Schulkonferenz und ihrer Stellvertreter erfolgt in der 

Gesamtlehrerkonferenz. 
(2)  Wahlberechtigt und wählbar sind alle in der Gesamtlehrerkonferenz Stimmberechtigten. 
(3)  Gewählt sind diejenigen, welche die meisten Stimmen erhalten. Bei Stimmengleichheit erfolgt 

eine Stichwahl; bei nochmaliger Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die nicht als Mitglie-
der Gewählten sind Stellvertreter der Mitglieder der Schulkonferenz. 

(4)  Im Verhinderungsfalle werden die Mitglieder der Schulkonferenz von den Vertretern in der 
Reihenfolge der erreichten Stimmenzahl vertreten. Beim Ausscheiden von Mitgliedern aus der 
Schulkonferenz rücken die Stellvertreter entsprechend nach. 3 

§ 3 Wahl der Vertreter der Eltern und ihrer Stellvertreter 
(1)  Die Wahl der Vertreter der Eltern in der Schulkonferenz und ihrer Stellvertreter erfolgt im El-

ternrat. 
(2)  Wahlberechtigt und wählbar sind alle Mitglieder des Elternrates. 
(3)  § 2 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. 4 

§ 4 Wahl der Vertreter der Schüler und ihrer Stellvertreter 
(1)  Die Wahl der Vertreter der Schüler in der Schulkonferenz und ihrer Stellvertreter erfolgt im 

Schülerrat. 
(2)  Wahlberechtigt sind alle Mitglieder des Schülerrates. Wählbar sind alle Mitglieder des Schü-

lerrates ab Klassenstufe 7. 
(3)  § 2 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. 5 

FUSSNOTEN
1 § 20 geändert durch 

Überschrift geändert 
durch Verordnung 
vom 30. Juli 2004 
(SächsGVBl. S. 353) 

2 § 1 geändert durch 
Verordnung vom 
30. Juli 2004 (Sächs-
GVBl. S. 353) und 
durch Artikel 3 der 
Verordnung vom 28. 
Juni 2017 (SächsGV-
Bl. S. 374, 376) 

3 § 2 geändert durch 
Verordnung vom 
30. Juli 2004 (Sächs-
GVBl. S. 353) 

4 § 3 geändert durch 
Verordnung vom 
30. Juli 2004 (Sächs-
GVBl. S. 353) 

5 § 4 geändert durch 
Verordnung vom 
30. Juli 2004 (Sächs-
GVBl. S. 353) 
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§ 5 Amtszeit 
(1)  Die Amtszeit beginnt mit der Annahme der Wahl und dauert bis zum Ende des laufenden 

Schuljahres. Eine Wiederwahl ist zulässig, solange die Wählbarkeit besteht. 
(2)  Die Mitglieder führen nach Ablauf ihrer Amtszeit die Geschäfte bis zum Zusammentritt der 

neuen Schulkonferenz fort. 

§ 6 Einberufung der Sitzungen, Teilnahmepflicht 
(1)  Der Vorsitzende beruft nach Abstimmung mit seinem Stellvertreter die Schulkonferenz unter 

Angabe von Zeit, Ort und Tagesordnung ein. Die nach § 43 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 und 
Satz 3 des Sächsischen Schulgesetzes zur Entsendung von Vertretern in die Schulkonferenz 
berechtigten Stellen benennen, soweit im Einzelfall erforderlich, gegenüber dem Vorsitzen-
den ihre Vertreter; § 8 Absatz 4 bleibt unberührt. Die Einladungsfrist beträgt mindestens eine 
Woche. In dringenden Fällen kann die Frist bis auf einen Unterrichtstag verkürzt werden. 
Unterlagen für die Beratung sind den Mitgliedern der Schulkonferenz so rechtzeitig bekannt 
zu geben, dass sie sich mit ihnen vertraut machen können. 

(2)  Die Schulkonferenz tritt mindestens einmal im Schulhalbjahr zusammen. Sie ist unverzüglich 
einzuberufen, wenn ein Fünftel der Mitglieder nach Absatz 3 Satz 1 schriftlich den Antrag 
stellt. Der Antrag muss die Angabe des Verhandlungsgegenstandes enthalten; der Verhand-
lungsgegenstand muss zum Aufgabengebiet der Schulkonferenz gehören. 

(3)  Die Mitglieder sind verpflichtet, an den Sitzungen der Schulkonferenz teilzunehmen. Ist ein 
Mitglied verhindert, ist dies dem Vorsitzenden so rechtzeitig mitzuteilen, dass er den Vertreter 
benachrichtigen kann.6 

§ 7 Verhandlungsleitung, Geschдftsgang 
(1)  Der Vorsitzende der Schulkonferenz setzt die Tagesordnung fest. Er ist verpflichtet, Anträge, 

die von einem Mitglied mindestens drei Unterrichtstage vor dem Sitzungstermin schriftlich bei 
ihm eingereicht werden, auf die Tagesordnung zu setzen und zu Beginn der Sitzung bekannt 
zu geben. 

(2)  Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen und übt das Sitzungsrecht aus. Bei 
Ordnungsverstößen kann er ein Mitglied von der weiteren Teilnahme an der Sitzung ausschlie-
ßen. 

(3)  Jedes Mitglied der Schulkonferenz kann nach Erledigung der Tagesordnung Angelegenhei-
ten zur Sprache bringen, die zum Aufgabenbereich der Schulkonferenz gehören. Beschlüsse 
darüber sind in dieser Sitzung nicht zulässig; eine Beratung unterbleibt, wenn die Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder widerspricht. 

§ 8 Beschlussfassung 
(1)  Die Schulkonferenz ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte aller Mitglieder anwesend ist. 

Bei einer wegen Beschlussunfähigkeit erneut einberufenen Sitzung ist die Beschlussfähigkeit 
auch dann gegeben, wenn weniger als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 

(2)  Die Schulkonferenz beschließt durch Abstimmung. Sie stimmt offen ab. Auf Antrag von min-
destens zwei Mitgliedern ist geheim mit Stimmzetteln abzustimmen. Beschlüsse werden mit 
der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der 
Antrag abgelehnt. 

(3) Über Gegenstände einfacher Art kann im Wege der schriftlichen Umfrage beschlossen wer 
den, wenn kein Mitglied widerspricht. Ein hierbei gestellter Antrag ist angenommen, wenn die 
Mehrheit der Mitglieder schriftlich ihre Zustimmung erteilt. 

(4)  Der Schulträger kann das Stimmrecht gemäß § 43 Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 1 des Säch-
sischen Schulgesetzes durch jederzeit widerrufliche, gegenüber dem Vorsitzenden der 
Schulkonferenz abzugebende Erklärung auf einen oder mehrere Vertreter im Sinne des § 43 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 des Sächsischen Schulgesetzes übertragen. Erklärung und Wider-
ruf bedürfen der Schriftform.7 

§ 9 Niederschrift 
Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die die Namen aller Anwesenden und deren 
Funktion, die Zahl der abwesenden Mitglieder, die Tagesordnung, die Anträge, die Abstimmungs-
ergebnisse und den Wortlaut der Beschlüsse enthält. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und 
vom Schriftführer zu unterzeichnen und allen Mitgliedern zuzusenden. 

FUSSNOTEN
6 § 6 geändert durch 

Artikel 3 der Verord-
nung vom 28. Juni 
2017 (SächsGVBl. S. 
374, 376) 

7 § 8 geändert durch 
Artikel 3 der Verord-
nung vom 28. Juni 
2017 (SächsGVBl. S. 
374, 376) 
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§ 10 Geschäftsordnung 
Die Schulkonferenz kann sich eine Geschäftsordnung geben und dort insbesondere regeln: 

1. die Bestellung eines Schriftführers; 
2. die Bildung von Ausschüssen; 
3. die Behandlung von Wortmeldungen, Redezeit; 
4. Einladung von Nichtmitgliedern zu den Sitzungen; 
5. die Verlängerung der Amtszeit gemäß § 5 Abs. 2. 

§ 11 In-Kraft-Treten 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 

Dresden, den 1. August 1994 

Der Staatsminister für Kultus 
Friedbert Groß 


